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Bauamt der Gemeinde Unterach am Attersee
4866 Unterach am Attersee, Hauptstraße 9

Bezirk Vöcklabruck- 00
Sachbearbeiterin: Christine Stanzt

Tel. 07665/3255-1007 Fax 07665/8255-DW 8800
Email: Christine. stanzl unterach-attersee. ooe. v. at

Zu Bescheid ZI. 120/2-05-2024
GZ. : 5-2024

Unterach am Attersee, am 13.05.2024

Betrifft: Verkehrsbeschränkungen im Zuge von Fräs- und Asphaltierungsarbeiten
(Künetteninstandsetzung für die Gemeinde Unterach am Attersee)

ÖFFENTLICHE KUNDMACHUNG!
Verordnung

des Bürgermeisters der Gemeinde Unterach am Attersee

Gemäß §43 Abs. 1a bzw. §43 Abs. 1b in Verbindung mit § 94d Ziffer 4 und 16 der
Straßenverkehrsordnung 1960 (StVO) wird für die Fräs- und Asphaltierungsarbeiten zur
Künetteninstandsetzung in der Gemeinde Unterach am Attersee auf folgenden Gemeindestraßen der
Katastralgemeinde 50101 Au und 50111 Unterach

In der Au, überleiten, Wasserfallweg, Schweitzerfeld, Koglmoos, Lindenstraße,
Dr. -Viktor-Kaplan-Straße, Jeritzastraße und Fasching

vom 14.05.2024 bis einschließlich 28.06.2024 während der Dauer der Arbeiten Folgendes verordnet:

Arbeitsfahrten §1
Regelplan A1 und A 2

Bei Arbeitsfahrten hat der Verkehr bei der Arbeitsstelle den auf dem Arbeitsfahrzeug / Warnleitanhänger durch weißem
Pfeil angezeigten freien Fahrstreifen zu benutzen ("Vorgeschriebene Fahrtrichtung" mit einem schräg nach unten in
Richtung des freien Fahrstreifens geneigten weißen Pfeil gemäß § 52 lit. a Ziff. 15 StVO 1960).

Arbeitstellen kürzerer Dauer

Darstellung einer Einengung
Regelplan KD

Der Verkehr in Fahrtrichtung des dem Arbeitsbereich nächstgelegenen Fahrstreifens hat am Arbeitsbereich links
vorbeizufahren ("Vorgeschriebene Fahrtrichtung" mit einem schräg nach links unten geneigten weißen Pfeil gemäß § 52
Nt. aZiff. 15StV01960).

Sperre eines Fahrstreifens (Freiland) - Regelung mittels Signalscheibe
Regelplan KF

1. Der Verkehr hat bei der Arbeitsstelle den auf dem Arbeitsfahrzeug / Warnleitanhänger durch weißem Pfeil angezeigten
freien Fahrstreifen zu benutzen ("Vorgeschriebene Fahrtrichtung" mit einem schräg nach unten in Richtung des freien
Fahrstreifens geneigten weißen Pfeil gemäß § 52 lit. a Ziff. 15 StV01960).

2. Für den Bereich der Arbeitstätigkeit ist das Überschreiten einer Fahrgeschwindigkeit von 30 km/h bei
Schotterfahrbahn, Splittfahrbahn, Bauarbeiter auf der Fahrbahn, Niveauunterschiede von mehr als 3 cm sowie



Restfahrstreifenbreite < 3,00 m und > 2,75 m verboten ("Geschwindigkeitsbeschränkung 30 km/h" und "Ende der
Geschwindigkeitsbeschränkung" gemäß § 52 lit. a Ziff. 10 a und 10 b StV01960).

3. Die Fahrzeuglenker haben die auf Signalscheibe beruhende Verkehrsregelung zu befolgen (§ 40 StV01960).

Sperre eines Fahrstreifens (Ortsgebiet) - Regelung mittels Signalscheibe
Regelplan KO

1. Der Verkehr hat bei der Arbeitsstelle den auf dem Arbeitsfahrzeug / Warnleitanhänger durch weißem Pfeil angezeigten
freien Fahrstreifen zu benutzen ("Vorgeschriebene Fahrtrichtung" mit einem schräg nach unten in Richtung des freien
Fahrstreifens geneigten weißen Pfeil gemäß § 52 lit. a Ziff. 15 StV01960).

2. Für den Bereich der Arbeitstätigkeit ist das Überschreiten einer Fahrgeschwindigkeit von 30 km/h bei
Schotterfahrbahn, Splittfahrbahn, Bauarbeiter auf der Fahrbahn, Niveauunterschiede von mehr als 3 cm sowie
Restfahrstreifenbreite < 3,00 m und > 2,75 m verboten ("Geschwindigkeitsbeschränkung 30 km/h" und "Ende der
Geschwindigkeitsbeschränkung" gemäß § 52 lit. a Ziff. 10 a und 10 b StV01960).

3. Auf der dem Arbeitsbereich gegenüberliegenden Fahrbahnseite ist 15m vor bis 15m nach dem Arbeitsbereich das
Halten und Parken verboten ("Halten und Parken verboten" gemäß § 52 lit. a Ziff. 13b StV01960).

4. Die Fahrzeuglenker haben die auf Signalscheibe beruhende Verkehrsregelung zu befolgen (§ 40 StV01960).

Arbeitstellen län erer Dauer
Freiland

Darstellung einer Einengung
Regelplan LD

Der Verkehr in Fahrtrichtung des dem Arbeitsbereich nächstgelegenen Fahrstreifens hat am Arbeitsbereich links
vorbeizufahren ("Vorgeschriebene Fahrtrichtung" mit einem schräg nach links unten geneigten weißen Pfeil gemäß § 52
lit. aZiff. 15StV01960).

Arbeiten ohne Einengung des Fahrstreifens
Regelplan LF1

100 m vor bis 100 m nach dem Arbeitsbereich ist für den Verkehr in beiden Fahrtrichtungen das Überschreiten einer
Fahrgeschwindigkeit von 70 km/h verboten ("Geschwindigkeitsbeschränkung 70 km/h" und "Ende der
Geschwindigkeitsbeschränkung" gemäß § 52 lit. a Ziff. 10 a und 10 b StV01960).

§7
Arbeiten mit geringer Einengung

Regelplan LF2

1. 100 m vor dem Arbeitsbereich bis 25 m nach dem Arbeitsbereich ist in beiden Fahrtrichtungen das Überholen von
mehrspurigen Kraftfahrzeugen verboten ("Überholen verboten" gemäß § 52 lit. a Ziff. 4 a StVO 1960 und "Ende von
Überholverboten und Geschwindigkeitsbeschränkungen" gemäß § 52 lit. a Ziff. 11 StV01960).

2. 100 m vor dem Arbeitsbereich ist das Überschreiten einer Fahrgeschwindigkeit von 70 km/h und 50 m vor dem
Arbeitsbereich bis 25 m nach dem Arbeitsbereich ist das Überschreiten einer Fahrgeschwindigkeit von 50 km/h für den
Verkehr in beiden Fahrtrichtungen verboten ("Geschwindigkeitsbeschränkung" gemäß § 52 lit. a Ziff. 10 a StVO 1960 und
"Ende von Überholverboten und Geschwindigkeitsbegrenzungen" gemäß § 52 lit. a Ziff. 11 StV01960).

3. 25 m vor dem Arbeitsbereich bis 25 m nach dem Arbeitsbereich ist in beiden Fahrtrichtungen das Überschreiten einer
Fahrgeschwindigkeit von 30 km/h bei Schotterfahrbahn, Splittfahrbahn, Bauarbeiter auf der Fahrbahn,
Niveauunterschiede von mehr als 3 cm, Restfahrbahnbreite <6,00 m und >5, 50 m sowie Restfahrstreifenbreite < 3, 00 m
und > 2,75 m verboten ("Geschwindigkeitsbeschränkung 30 km/h" gemäß § 52 lit. a Ziff. 10 a und "Ende von
Überholverboten und Geschwindigkeitsbegrenzungen" gemäß § 52 lit. a Ziff. 11 StV01960).



4. Der Verkehr in Fahrtrichtung des dem Arbeitsbereich nächstgelegenen Fahrstreifens hat am Arbeitsbereich links
vorbeizufahren ("Vorgeschriebene Fahrtrichtung" mit einem schräg nach links unten geneigten weißen Pfeil gemäß § 52
lit. aZiff. 15StV01960).

Sperre eines Fahrstreifens -Regelung mittels Wartepflicht
Regelplan LF3

1. 100 m vor dem Arbeitsbereich bis 25 m nach dem Arbeitsbereich ist in beiden Fahrtrichtungen das Überholen von
mehrspurigen Kraftfahrzeugen verboten ("Überholen verboten" gemäß § 52 lit. a Ziff. 4 a StVO 1960 und "Ende von
Überholverboten und Geschwindigkeitsbeschränkungen" gemäß § 52 lit. a Ziff. 11 StV01960).

2. 100 m vor dem Arbeitsbereich ist das Überschreiten einer Fahrgeschwindigkeit von 70 km/h und 50 m vor dem
Arbeitsbereich bis 25 m nach dem Arbeitsbereich ist das Überschreiten einer Fahrgeschwindigkeit von 50 km/h für den
Verkehr in beiden Fahrtrichtungen verboten ("Geschwindigkeitsbeschränkung " gemäß § 52 lit. a Ziff. 10 a StV01960 und
"Ende von Überholverboten und Geschwindigkeitsbegrenzungen" gemäß § 52 lit. a Ziff. 11 StV01960).

3. 25 m vor dem Arbeitsbereich bis 25 m nach dem Arbeitsbereich ist in beiden Fahrtrichtungen das Überschreiten einer
Fahrgeschwindigkeit von 30 km/h bei Schotterfahrbahn, Splittfahrbahn, Bauarbeiter auf der Fahrbahn,
Niveauunterschiede von mehr als 3 cm sowie Restfahrstreifen breite < 3,00 m und > 2,75 m verboten
("Geschwindigkeitsbeschränkung" gemäß § 52 lit. a Ziff. 10 a StVO 1960 und "Ende von Überholverboten und
Geschwindigkeitsbegrenzungen" gemäß § 52 lit. a Ziff. 11 StVO 1960). ).

4. Der Verkehr in Fahrtrichtung des dem Arbeitsbereich nächstgelegenen Fahrstreifens hat am Arbeitsbereich links
vorbeizufahren ("Vorgeschriebene Fahrtrichtung" mit einem schräg nach links unten geneigten weißen Pfeil gemäß § 52
!it. aZiff. 15StV01960).

5. Die Lenker von Fahrzeugen, die den von den Arbeiten betroffenen Fahrstreifen benutzen, haben vor dem
Sicherheitsbereich beim Arbeitsbereich bei Gegenverkehr zu warten ("Wartepflicht bei Gegenverkehr" gemäß § 52 lit. a
Ziff. 5 StVO 1960).

Sperre eines Fahrstreifens - Regelung mittels VLSA
Regelplan LF4

1. 100 m vor dem Arbeitsbereich bis 25 m nach dem Arbeitsbereich ist in beiden Fahrtrichtungen das Überholen von
mehrspurigen Kraftfahrzeugen verboten ("Überholen verboten" gemäß § 52 lit. a Ziff. 4 a StVO 1960 und "Ende von
Überholverboten und Geschwindigkeitsbeschränkungen" gemäß § 52 lit. a Ziff. 11 StV01960).
2. 100 m vor dem Arbeitsbereich ist das Überschreiten einer Fahrgeschwindigkeit von 70 km/h und 50 m vor dem
Arbeitsbereich bis 25 m nach dem Arbeitsbereich ist das Überschreiten einer Fahrgeschwindigkeit von 50 km/h für den
Verkehr in beiden Fahrtrichtungen verboten ("Geschwindigkeitsbeschränkung " gemäß § 52 lit. a Ziff. 10 a StV01960 und
"Ende von Überholverboten und Geschwindigkeitsbegrenzungen" gemäß § 52 lit. a Ziff. 11 StVO 1960).

3. 25 m vor dem Arbeitsbereich bis 25 m nach dem Arbeitsbereich ist in beiden Fahrtrichtungen das Überschreiten einer
Fahrgeschwindigkeit von 30 km/h bei Schotterfahrbahn, Splittfahrbahn, Bauarbeiter auf der Fahrbahn,
Niveauunterschiede von mehr als 3 cm sowie Restfahrstreifenbreite < 3,00 m und > 2,75 m verboten
("Geschwindigkeitsbeschränkung" gemäß § 52 lit. a Ziff. 10 a und "Ende von Überholverboten und
Geschwindigkeitsbegrenzungen" gemäß § 52 lit. a Ziff. 11 StV01960).

4. Der Verkehr in Fahrtrichtung des dem Arbeitsbereich nächstgelegenen Fahrstreifens hat am Arbeitsbereich links
vorbeizufahren ("Vorgeschriebene Fahrtrichtung" mit einem schräg nach links unten geneigten weißen Pfeil gemäß § 52
lit. aZiff. 15StV01960).

5. Die Fahrzeuglenker haben die auf Lichtzeichen beruhende Verkehrsregelung zu befolgen (§ 38 StV01960)

§10
Arbeiten unter Verkehr

Regelplan LF5

1 100 m vor dem Arbeitsbereich bis 25 m nach dem Arbeitsbereich ist in beiden Fahrtrichtungen das Überholen von
mehrspurigen Kraftfahrzeugen verboten ("Überholen verboten" gemäß § 52 lit. a Ziff. 4 a StVO 1960 und "Ende von
Überholverboten und Geschwindigkeitsbeschränkungen" gemäß § 52 lit. a Ziff. 11 StV01960).



2. 100 m vor dem Arbeitsbereich ist das Überschreiten einer Fahrgeschwindigkeit von 70 km/h, 50 m vor dem
Arbeitsbereich das Überschreiten einer Fahrgeschwindigkeit von 50 km/h und 25 m vor dem Arbeitsbereich bis 25 m
nach dem Arbeitsbereich das Überschreiten einer Fahrgeschwindigkeit von 30 km/h für den Verkehr in beiden
Fahrtrichtungen verboten ("Geschwindigkeitsbeschränkung " gemäß § 52 lit. a Ziff. 10 a StVO 1960 und "Ende von
Überholverboten und Geschwindigkeitsbegrenzungen" gemäß § 52 lit. a Ziff. 11 StV01960).
Arbeitstellen län erer Dauer
Orts ebiet

Arbeiten mit geringer Einengung
Regelplan L02

1. 70 m vor dem Arbeitsbereich bis 25 m nach dem Arbeitsbereich ist das Überschreiten einer Fahrgeschwindigkeit von
50 km/h für den Verkehr in beiden Fahrtrichtungen verboten, wenn die erlaubte Höchstgeschwindigkeit vor der Baustelle
über 60 km/h liegt ("Geschwindigkeitsbeschränkung " gemäß § 52 lit. a Ziff. 10 a StVO 1960 und "Ende der
Geschwindigkeitsbeschränkung" gemäß § 52 lit. a Ziff. 10 b StVO 1960).

2. 25 m vor dem Arbeitsbereich bis 25 m nach dem Arbeitsbereich ist in beiden Fahrtrichtungen das Überschreiten einer
Fahrgeschwindigkeit von 30 km/h bei Schotterfahrbahn, Splittfahrbahn, Bauarbeiter auf der Fahrbahn,
Niveauunterschiede von mehr als 3 cm, Restfahrbahnbreite <6,00 m und >5,50 m sowie Restfahrstreifenbreite < 3, 00 m
und > 2,75 m verboten ("Geschwindigkeitsbeschränkung" gemäß § 52 lit. a Ziff. 10 a StVO 1960 und "Ende der
Geschwindigkeitsbeschränkung" gemäß § 52 lit. a Ziff. 10 b StVO 1960).

3. Der Verkehr in Fahrtrichtung des dem Arbeitsbereich nächstgelegenen Fahrstreifens hat am Arbeitsbereich links
vorbeizufahren ("Vorgeschriebene Fahrtrichtung" mit einem schräg nach links unten geneigten weißen Pfeil gemäß § 52
!it. aZiff. 15StV01960).

4. Auf der dem Arbeitsbereich gegenüberliegenden Fahrbahnseite ist 15m vor bis 15m nach dem Arbeitsbereich das
Halten und Parken verboten ("Halten und Parken verboten" gemäß § 52 lit. a Ziff. 13b StV01960).

§12
Sperre eines Fahrstreifens -Regelung mittels Wartepflicht

Regelplan LOS

1. 70 m vor dem Arbeitsbereich bis 25 m nach dem Arbeitsbereich ist das Überschreiten einer Fahrgeschwindigkeit von
50 km/h für den Verkehr in beiden Fahrtrichtungen verboten, wenn die erlaubte Höchstgeschwindigkeit vor der Baustelle
über 60 km/h liegt ("Geschwindigkeitsbeschränkung " gemäß § 52 lit. a Ziff. 10 a StVO 1960 und "Ende der
Geschwindigkeitsbeschränkung" gemäß § 52 lit. a Ziff. 10 b StVO 1960).

2. 25 m vor dem Arbeitsbereich bis 25 m nach dem Arbeitsbereich ist in beiden Fahrtrichtungen das Überschreiten einer
Fahrgeschwindigkeit von 30 km/h bei Schotterfahrbahn, Splittfahrbahn, Bauarbeiter auf der Fahrbahn,
Niveauunterschiede von mehr als 3 cm sowie Restfahrstreifenbreite < 3,00 m und > 2,75 m verboten
("Geschwindigkeitsbeschränkung" gemäß § 52 lit. a Ziff. 10 a StVO 1960 und "Ende der Geschwindigkeitsbeschränkung"
gemäß § 52 lit. a Ziff. 10 b StVO 1960).

3. Der Verkehr in Fahrtrichtung des dem Arbeitsbereich nächstgelegenen Fahrstreifens hat am Arbeitsbereich links
vorbeizufahren ("Vorgeschriebene Fahrtrichtung" mit einem schräg nach links unten geneigten weißen Pfeil gemäß § 52
!it. aZiff. 15StV01960).

4. Die Lenker von Fahrzeugen, die den von den Arbeiten betroffenen Fahrstreifen benutzen, haben vor dem
Sicherheitsbereich beim Arbeitsbereich bei Gegenverkehr zu warten ("Wartepflicht bei Gegenverkehr" gemäß § 52 lit. a
Ziff. 5StV01960)

5. Auf der dem Arbeitsbereich gegenüberliegenden Fahrbahnseite ist 15m vor bis 15m nach dem Arbeitsbereich das
Halten und Parken verboten ("Halten und Parken verboten" gemäß § 52 lit. a Ziff 13b StVO 1960).

§13
Sperre eines Fahrstreifens - Regelung mittels VLSA

Regelplan L04

1. 70 m vor dem Arbeitsbereich bis 25 m nach dem Arbeitsbereich ist das Überschreiten einer Fahrgeschwindigkeit von
50 km/h für den Verkehr in beiden Fahrtrichtungen verboten, wenn die erlaubte Höchstgeschwindigkeit vor der Baustelle
über 60 km/h liegt ("Geschwindigkeitsbeschränkung " gemäß § 52 lit. a Ziff. 10 a StVO 1960 und "Ende der
Geschwindigkeitsbeschränkung" gemäß § 52 lit. a Ziff. 10 b StVO 1960).



2. 25 m vor dem Arbeitsbereich bis 25 m nach dem Arbeitsbereich ist in beiden Fahrtrichtungen das Überschreiten einer
Fahrgeschwindigkeit von 30 km/h bei Schotterfahrbahn, Splittfahrbahn, Bauarbeiter auf der Fahrbahn,
Niveauunterschiede von mehr als 3 cm sowie Restfahrstreifenbreite < 3,00 m und > 2,75 m verboten
("Geschwindigkeitsbeschränkung" gemäß § 52 lit. a Ziff. 10 a StVO 1960 und "Ende der Geschwindigkeitsbeschränkung"
gemäß § 52 lit. a Ziff. 10 b StV01960).

3. Der Verkehr in Fahrtrichtung des dem Arbeitsbereich nächstgelegenen Fahrstreifens hat am Arbeitsbereich links
vorbeizufahren ("Vorgeschriebene Fahrtrichtung" mit einem schräg nach links unten geneigten weißen Pfeil gemäß § 52
!it. aZiff. 15StV01960).

4. Auf der dem Arbeitsbereich gegenüberliegenden Fahrbahnseite ist 15m vor bis 15m nach dem Arbeitsbereich das
Halten und Parken verboten ("Halten und Parken verboten" gemäß § 52 lit. a Ziff 13b StVO 1960).

5. Die Fahrzeuglenker haben die auf Lichtzeichen beruhende Verkehrsregelung zu befolgen (§ 38 StV01960)

§14
Arbeiten unter Verkehr

Regelplan LOS

1. 70 m vor dem Arbeitsbereich bis 25 m nach dem Arbeitsbereich ist das Überschreiten einer Fahrgeschwindigkeit von
50 km/h für den Verkehr in beiden Fahrtrichtungen verboten, wenn die erlaubte Höchstgeschwindigkeit vor der Baustelle
über 60 km/h liegt ("Geschwindigkeitsbeschränkung " gemäß § 52 lit. a Ziff. 10 a StVO 1960 und "Ende der
Geschwindigkeitsbeschränkung" gemäß § 52 lit. a Ziff. 10 b StVO 1960).

2. 25 m vor dem Arbeitsbereich bis 25 m nach dem Arbeitsbereich ist das Überschreiten einer Fahrgeschwindigkeit von
30 km/h für den Verkehr in beiden Fahrtrichtungen verboten ("Geschwindigkeitsbeschränkung " gemäß § 52 lit. a Ziff. 10
a StV01960 und "Ende von Überholverboten und Geschwindigkeitsbegrenzungen" gemäß § 52 lit. a Ziff. 11 StV01960).

Regelung mittels VLSA
Regelplan F02

Die Fahrzeuglenker haben die auf Lichtzeichen beruhende Verkehrsregelung zu befolgen (§ 38 StV01960)

Geh- und Radverkehrsanla en

§16
Trennung einer Geh- und Radverkehrsanlage -

Radfahrer im Mischverkehr
Regelplan GR 2

1. Radfahrer auf der Radfahranlage haben 5 m vor dem Arbeitsbereich den nächstgelegenen Fahrstreifen der Fahrbahn
zu benutzen ("Vorgeschriebene Fahrtrichtung" mit einem schräg nach links unten geneigten weißen Pfeil gemäß § 52 lit.
aZiff. 15StV01960).

2. Der Verkehr auf dem der Radfahranlage nächst gelegenen Fahrstreifen haben 5 m vor Beginn des Arbeitsbereiches
beim Ableitungsbereich der Radfahrer links vorbeizufahren ("Vorgeschriebene Fahrtrichtung" mit einem schräg nach
links unten geneigten weißen Pfeil gemäß § 52 lit. a Ziff. 15 StVO 1960).

3. Der neben dem Arbeitsbereich verbleibende Bereich auf der Radfahranlage wird für die Dauer der Arbeiten als Gehweg
erklärt ("Gehweg" gemäß § 52 lit. b Ziff. 17 StVO 1960)

Trennung einer Geh- und Radverkehrsanlage -Radfahrer innerhalb einer Absperrung
Regelplan GR 2

Beim Sicherheits- und Arbeitsbereich der Radfahranlage wird der Fußgänger- und Fahrradverkehr getrennt geführt
("Geh- und Radweg" gemäß § 52 lit. b Ziff. 17a lit. b StV01960).

§18
Kundmachung



1. Diese Verordnung wird gemäß § 44 StVO 1960 durch die in Klammer angeführten Straßenverkehrszeichen
entsprechend den RVS Regelplänen kundgemacht und tritt mit deren Anbringung in Kraft. Ist die Arbeitsstelle im Bereich
der Einmündung einer Straße gelegen, so sind die im Kreuzungsbereich wirksamen Verkehrsanordnungen im Zuge der
einmündenden Straße mit einer Zusatztafet mit einem in beide Richtungen weisen schwarzen Pfeil anzuzeigen.

2. Die Organe des Straßenerhalters bzw. des beauftragten Bauführers sind gemäß § 43 Abs. 1 a 2. Satz StVO 1960
ermächtigt, nach Maßgabe der Arbeitsdurchführung den örtlichen und zeitlichen Umfang der von der Behörde
verordneten Verkehrsmaßnahmen durch die Anbringung oder Sichtbarmachung der betreffenden
Straßenverkehrszeichen zu bestimmen. Der Zeitpunkt und der Ort (Bereich) der Anbringung (Sichtbarmachung)
beziehungsweise Entfernung der Straßenverkehrszeichen ist von den Organen in einem Aktenvermerk (§ 16 AVG 1950)
festzuhalten und auf Verlangen der Behörde vorzulegen.

^eamr

DerVizebürgermeister
Ing. Dr. Hadmar Lanz e. h.

Angeschlagen am: 14. 05. 2024
Abgenommen am: 01.07. 2024

F.d. R.d.A..


